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1.  Herr Dr. Gert Ammermann  

2.  Herr Jakob Beyen  
3.  Frau Barbara Brand Vertretung für Herrn Dr. Hans-Ulrich Klose 

4.  Herr Heijo Drießen  

5.  Frau Ursel Meis  
6.  Herr Werner Moritz  

7.  Herr Franz-Josef Radmacher  
8.  Herr Thomas Welter  

9.  Herr Johann-Andreas Werhahn  

10.  Herr Dr. Christian Will  

 SPD-Fraktion 

 
11.  Herr Harald Holler  

12.  Frau Doris Hugo-Wissemann  
13.  Herr Dieter Jüngerkes  

14.  Frau Frederike Küpper Vertretung für Herrn Rainer Thiel 

15.  Frau Gertrud Servos  
16.  Herr Christian Stupp  

 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 
17.  Herr Matthias Molzberger  
18.  Frau Angela Stein-Ulrich  

19.  Frau Susanne Stephan-Gellrich  
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 FDP-Fraktion 

 
20.  Herr Rolf Kluthausen  

21.  Herr Tim Tressel  

 Die Linke-Fraktion 

 
22.  Frau Christel Rajda  

 Fraktion UWG  Rhein-Kreis Neuss/Aktive Bürgergemeinschaft - 
Die Aktive 

 
23.  Herr Carsten Thiel  

 Freie Kreistagsgruppe RKN 

 
24.  Herr Dr. Johannes Georg Patatzki  

 Verwaltung 

 
25.  Herr Landrat Hans-Jürgen Petrauschke  

26.  Herr Dezernent Bijan Djir-Sarai  
27.  Herr Dezernent Tillmann Lonnes  

28.  Herr Dezernent Ingolf Graul  
29.  Frau Christiana Rönicke  

  Schriftführung 

 
30.  Frau Claudia Baum  

31.  Frau Christina Zaudig  
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Öffentlicher Teil: 
 

1.  Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Be-
schlussfähigkeit 

 
Protokoll: 

Nach Begrüßung der Anwesenden stellte Vorsitzender Jüngerkes die ordnungsgemäß 
erfolgte Einladung und die Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses fest. 

 
 

 
 
 
  

2.  Verpflichtung sachkundiger Bürger 
 

Protokoll: 

Zur Sitzung waren keine sachkundigen Bürger zu verpflichten. 
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3.  Haushaltsentwicklung 2016 
Vorlage: 20/1525/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Kreiskämmerer Graul stellte anhand der Tischvorlage die Entwicklung des Haushaltes 
im Haushaltsjahr 2016 vor und erläuterte die Veränderungen der einzelnen Ertrags- 
und Aufwandspositionen. Er schloss mit dem Hinweis ab, dass zurzeit nur mit einem 
im Vergleich zum Gesamtvolumen geringfügigen Verlust im Haushaltsjahr 2016 in Hö-
he von rund 620 TEUR zu rechnen ist. 

 
 

 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

 
 
 
  

4.  Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 
Vorlage: 20/1526/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Zunächst erläuterte Kreiskämmerer Graul die Sitzungsvorlage und verwies darauf, dass 
der vorliegende Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 das Ziel einer inter-
kommunalen Verteilungsgerechtigkeit wie auch im Vorjahr verfehlt. Er legte dar, dass 
weder eine erforderliche Anhebung des Verbundsatzes von 23 auf 28,5 % erfolgt sei 
noch eine Veränderung der Teilschlüsselmassen zu Gunsten der Kreise, die seit 1980 
unverändert seien und der Tatsache nicht mehr Rechnung tragen, dass mittlerweile 80 
% der Sozialaufwendungen im Kreisgebiet durch den Kreis zu tragen seien. 

Landrat Petrauschke wies ebenfalls auf die ungerechte Verteilung der Gelder des Lan-
des über die Teilschlüsselmassen hin. Er bezog sich hierbei auf den Vortrag von Herrn 
Prof. Dr. Junkernheinrich und Herrn Micosatt, welcher der Niederschrift beigefügt ist. 
Er führte aus, dass die unterschiedliche Verteilung zwischen Gemeinden, Kreisen und 
Landschaftsverbänden erheblich sei.  
Einige Kommunen würden überdies hinaus zur Solidarumlage herangezogen. Es gerate 
vollkommen in Vergessenheit, dass die Kreise für die kreisangehörigen Gemeinden die 
Sozialausgaben erbringen müssen, zumal diese Ausgaben überproportional wachsend 
seien.  
Der kreisfreie Raum würde demgegenüber überdurchschnittlich berücksichtigt. 

Dr. Ammermann führte aus, dass bei einer „Pro-Kopf-Betrachtung“ der Schlüsselzu-
weisungen die ungerechte Verteilung mehr als deutlich werde. Im Rhein-Kreis Neuss 
werden bei einer Einwohnerzahl von 450.000 ein Betrag von 115,00 € als Schlüsselzu-
weisung pro Einwohner gezahlt. Die Stadt Duisburg erhält mit einem Betrag in Höhe 
von 1.034,00 € pro Kopf das Neunfache. Das Problem der Verteilung wird hierdurch 
leicht nachvollziehbar und die Pro-Kopf Zahlen machen am Ende die unterschiedliche 
Gewichtung aus nachvollziehbarer. 
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Auf den Hinweis von Frau Kreistagsabgeordneten Stephan-Gellrich zur finanzwissen-
schaftlichen Untersuchung, welche in Auftrag gegeben werden soll, erwiderte Landrat 
Petrauschke, dass mit dem Ergebnis dieser Untersuchung allerdings erst gerechnet 
werde, wenn das Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2017 bereits verabschie-
det ist. Ferner sei fraglich, ob Ergebnisse überhaupt umgesetzt/ berücksichtigt werden. 

Ergänzend wies Kreiskämmerer Graul darauf hin, dass das vom Land zu beauftragende 
Gutachten nicht die Verteilung der Teilschlüsselmassen untersuche, sondern lediglich 
die Gewichtung des Soziallastenansatzes. 

 
 

 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

 
 
 
  

5.  Jahresabschluss 2015 Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: 20/1527/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Herr Kämmerer Graul verweist auf den Entwurf des Jahresabschlusses 2015, insbe-
sondere darauf, dass die Bilanzsumme bei 525 Mio. € liegt und ein Jahresergebnis in 
Höhe von -842.000 € zu verzeichnen ist. 
 

 

 
 

 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 vorab zur 
Kenntnis. 

 

 
 
 
  

6.  Gesamtabschluss 2014 Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: 20/1530/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Kreiskämmerer Graul weist darauf hin, dass die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr 
steigt und bei 633,5 Mio. € liegt. Das Jahresergebnis beläuft sich insgesamt auf einen 
Betrag in Höhe von -599.000 €. 
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Beschluss: 

Der Finanzausschuss nimmt den Entwurf des Gesamtabschlusses des Rhein-Kreises 
Neuss zum 31.12.2014 vorab zur Kenntnis.  

 
 
 
  

7.  Über-/ und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen 2016 
Vorlage: 20/1531/XVI/2016 

  

 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss nimmt die im ersten Verzeichnis 2016 unter b) dargestellten 
überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Kenntnis. 
 
 
  

8.  Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand/ § 2 b 
Umsatzsteuergesetz 
Vorlage: 20/1532/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Kreiskämmerer Graul erläuterte die gesetzliche Neuregelung und wies nochmals auf 
die Möglichkeit der Optionserklärung hin. 
Umsatzsteuerliche Prozesse der Verwaltung müssten zunächst untersucht werden. 
Dies benötige Zeit, da es einen erheblichen Aufwand darstelle. Zudem läge das ange-
kündigte, erläuternde Schreiben des Bundesfinanzministeriums noch nicht vor. 

Zu Beginn eines jeden Steuerjahres könne trotz Optionserklärung auf neues Recht 
umgestellt werden. 

Auch Kreistagsabgeordneter Dr. Ammermann hält die Ausnutzung des Zeitfensters für 
sinnvoll. Der Gesetzgeber erkenne durch die Optionserklärung an, dass diese Umstel-
lung gravierende Vorarbeiten erforderlich macht. 

Herr Kreistagsabgeordneter Holler schloss sich den Ausführungen an. 

Herr Kreistagsabgeordneter Tressel spricht von wenigen Vorteilen, die eine sofortige 
Umstellung mit sich bringen würde und erklärt, es wäre sinnvoll das alte System so 
lange wie möglich beizubehalten. 
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Beschluss: 

Der Finanzausschuss stimmt zu, dass der Rhein-Kreis Neuss § 2 Abs.3 UstG in der am 
31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor 
dem 01. Januar 2021 ausgeführten Leistungen weiter anwendet. Der Landrat wird 
gebeten, eine entsprechende Optionserklärung gegenüber dem zuständigen Finanzamt 
abzugeben. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig 

 
 
  

9.  Finanzierung von Investitionen 
Vorlage: 20/1570/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Herr Graul ergänzte die Sitzungsvorlage zur Finanzierung von Investitionen und infor-
mierte, dass sich das Finanzierungsvolumen von derzeit 19 Mio. € möglicherweise um 
3 Mio. € auf 16 Mio. € reduziert. Dies sei der Fall, wenn sich im Rahmen der jetzt 
durchgeführten Verfahren herausstelle, dass die betreffenden Entsorgungsanlagen 
nicht vollständig übernommen werden sollten. 
Hinsichtlich des Auftrages des Finanzausschusses (Sitzung am 01.03.2016) an die 
Verwaltung zu prüfen, inwieweit Kommunalanleihen als alternative Finanzierungsmög-
lichkeit in Zukunft genutzt werden können, wird auf den Vortrag des Direktors der 
NRW.BANK Herrn Bernd Kummerow zum Thema Kommunalfinanzierungen bei Anlei-
hen und Schuldverschreibungen, der als Anlage beigefügt ist, verwiesen. 
Als Fazit fasste Herr Graul zusammen, dass Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Fi-
nanzmarkt weiter beobachtet werden. Zurzeit ist jedoch auch unter Berücksichtigung 
der Ausführungen von Herrn Kummerow die Finanzierung von Investitionen über 
Kommunaldarlehen das Mittel der ersten Wahl. Sollten sich in Zukunft erhebliche an-
dere Entwicklungen auf dem Finanzmarkt ergeben, werden diese hinreichend geprüft. 
 
 

 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
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10.  Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen "Kapitalanlagen und Fi-
nanzrücklagen des Rhein-Kreis Neuss" 
Vorlage: 20/1584/XVI/2016 

 
Protokoll: 

Frau Kreistagsabgeordnete Stephan-Gellrich erklärte für die Fraktion Bündnis 90/ Die 
Grünen, dass mit den Ausführungen der Verwaltung in der Sitzungsvorlage der Antrag 
erledigt sei. 

 
 

 
 
 
  

11.  Mitteilungen und Anfragen 
 

Protokoll: 

Herr Graul informierte darüber, dass zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und 
einigen Mitgliedskörperschaften Uneinigkeit darüber besteht, wer Kostenträger für die 
Aufgaben der Integrationshilfen in Schulen und Kindertageseinrichtungen im Rahmen 
der Eingliederungshilfe nach SGB XII ist. 
Nach Ansicht z.B. der Stadt Köln, die diesbezüglich ein Klageverfahren angestrengt 
hat, müssen die Aufwendungen für o.g. Integrationshilfen vom LVR übernommen 
werden.       Der LVR sieht die Kostenträgerschaft jedoch bei den örtlichen Trägern der 
Sozialhilfe. 
Der LVR hat gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften eine Garantieerklärung in der 
Form abgegeben, dass allen Mitgliedskörperschaften, sofern der LVR vor Gericht un-
terliegt, rückwirkend die Aufwendungen für Integrationshilfen erstattet werden. Als 
Vorsorge für dieses Erstattungsrisiko hat der LVR bereits 2015/2016 eine Rückstellung 
gebildet und auch für seinen Doppelhaushalt 2017/2018 eine Rückstellung in Höhe von 
nunmehr 90 Mio. p.A. vorgesehen. 
Dies bedeutet, dass die Mitgliedskörperschaften zurzeit und auch künftig „doppelt“ 
belastet werden. Neben den Aufwendungen für Integrationshilfen in Höhe von 2,5 bis 
2,8 Mio. Euro, die z.B. beim  Rhein-Kreis Neuss anfallen, fließt mindestens der gleiche 
Betrag an Liquidität über die Landschaftsumlage an den LVR für die Bildung der Rück-
stellung ab.    
Zur Vermeidung der derzeitigen Doppelbelastung auf kommunaler Ebene soll ein Lö-
sungsvorschlag aufgegriffen werden. Dieser sieht vor, dass – sofern der LVR nach 
Rechtsprechung Kostenträger ist -  für alle Mitgliedskörperschaften ein einheitlicher 
Zeitpunkt vereinbart werden soll, ab dem (künftig) alle Integrationshilfen insgesamt 
mit dem LVR abgerechnet werden. Damit würde die Bildung einer weiteren Rückstel-
lung beim LVR entbehrlich. Die bereits gebildete Rückstellung könnte ertrags- und 
umlagewirksam aufgelöst werden (Entlastung bei Landschaftsumlage). 
Diesbezüglich erfolgt eine Sitzungsvorlage für die nächste Sitzung des Kreisausschus-
ses am 02.11.2016, die eine verfahrenstechnische Regelung zur Vermeidung der Dop-
pelbelastung hinsichtlich des Aufwandes bei Integrationshilfen in Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen beinhaltet. 
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Anmerkung: 
 
Am 28.09.2016 hat die Stadt Köln angekündigt, die Klage zurückzuziehen. 
Im Hinblick hierauf erübrigt sich möglicherweise das oben dargestellte Vorgehen. 
 
 

 
 
 
  

 

 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss Dieter Jüngerkes um 18:40 Uhr die Sit-
zung. 
 
 
 

                            
 
 
Dieter Jüngerkes Christina Zaudig 
Vorsitz Schriftführung 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  22.09.2016 

20 - Amt für Finanzen 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 20/1619/XVI/2016 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Finanzausschuss 26.09.2016 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Haushaltsentwicklung 2016 
 

Sachverhalt: 

Haushaltsentwicklung zum Berichtsmonat 08/2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
Anlagen: 

Gesamtergebnisübersicht zum 31.08.2016 
 



Nr. *
2016  31.08.2016 31.12.2016

1 Steuern und ähnliche Abgaben 8.300.000 5.524.796 8.287.194 -12.806

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 316.295.650 195.119.061 * 292.084.806 -24.210.844

3 + Sonstige Transfererträge 3.767.260 2.745.283 4.077.652 310.392

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.084.563 31.094.826 47.049.312 -35.251

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.626.376 2.903.451 4.420.803 -205.573

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.768.616 56.095.908 * 92.708.763 23.940.147

7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.035.748 3.969.407 6.124.141 -911.607

8 + Aktivierte Eigenleistungen 250.000 0 250.000 0

10 = Ordentliche Erträge 456.128.213 297.452.732 455.002.671 -1.125.542

11 - -62.305.617 -42.042.779 -63.064.169 758.552

12 - Versorgungsaufwendungen -900.000 -724.358 -1.086.536 186.536

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.631.246 -37.401.506 -57.819.061 -2.812.185

14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.046.049 -9.489.298 -14.233.948 187.899

15 - Transferaufwendungen -219.438.666 -148.389.765 -222.893.153 3.454.487

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -97.328.934 -67.821.381 -95.250.102 -2.078.832

17 = Ordentliche Aufwendungen -454.650.512 -305.869.087 -454.346.969 -303.543

18 =
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17)

1.477.701 -8.416.355 655.702 -821.999

19 + Finanzerträge 699.834 444.507 677.061 -22.773

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.177.535 -1.302.350 -1.953.524 224.011

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.477.701,00 -857.843 -1.276.463 201.238

22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21)

0 -9.274.198 -620.761 -620.761

25 = 0 0 0

26 = Jahresergebnis 0 -9.274.198 -620.761 -620.761

Haushaltsentwicklung zum Berichtsmonat 08/2016
Gesamtergebnisübersicht

Planansatz Ist-Ergebnis zum Prognose zum
Ertrags- und Aufwandsarten

* 23.898.157 € Gemeindebeteiligung aufgrund Satzungsregelung im Bereich SGB II wurde bei Pos. 2 reduziert und bei Pos. 6 erhöht, 
weil die Veranschlagung in Pos. 2, die Abrechnung jedoch über Pos. 6 erfolgt.

Personalaufwendungen 

Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

Vergleich      
Ansatz - 
Prognose



















Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  15.09.2016 

20 - Amt für Finanzen 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 20/1592/XVI/2016 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Tischvorlage Gesamtabschluss 2014 
 

Sachverhalt: 

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2014 

 

 
 
 
 
 
Anlagen: 

Gesamtbilanz zum 31.12.2014 und Gesamtergebnisrechnung (01.01.-31.12.2014) 
 









































Aktuelle Entwicklungen im Markt für Kommunalfinanzierungen

- Präsentation für den Finanzausschuss des Rhein-Kreis-Neuss –

Grevenbroich, 26. September 2016



Gliederung

2 Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss

NRW.BANK im Überblick

Betreuung Öffentliche Kunden

Verschuldung der Kommunen in NRW

Marktentwicklung Kommunalfinanzierungen

Finanzierungen über den Kapitalmarkt

Kontaktdaten



Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss

Förderbank für Nordrhein-Westfalen

• Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen

• Eigentümer der NRW.BANK ist das Land Nordrhein-Westfalen (100 %)

• Die NRW.BANK hat die Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts

• Als Förderinstitut kann die NRW.BANK die staatlichen Haftungsinstrumente Anstaltslast und 
Gewährträgerhaftung uneingeschränkt nutzen

• Das Geschäft der NRW.BANK erfolgt weitgehend über Banken und Sparkassen oder direkt mit 

der öffentlichen Hand

• Sie agiert wettbewerbsneutral als Partner der Banken und Sparkassen

• Ihre drei Fördergeschäftsfelder sind Gründen & Wachsen, Wohnen & Leben und Entwickeln & Schützen

• Die NRW.BANK kombiniert Programme des Landes, des Bundes und der EU. Darüber hinaus macht sie 
spezielle Förderprogramme für Nordrhein-Westfalen durch den Einsatz eigener Mittel noch attraktiver.

• Die NRW.BANK 

• ist mit einer Bilanzsumme von 141 Mrd.  € die größte Landesförderbank Deutschlands

• Refinanziert jährlich mit einem Volumen von ca. 10 Mrd. € auf den internationalen Kapitalmärkten

• Beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet derzeit 38 Ausbildungsplätze
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Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss

Fördern - unser Kerngeschäft

• Die NRW.BANK setzt das gesamte Spektrum kreditwirtschaftlicher Förderprodukte ein

• Sie ist in folgenden Förderbereichen aktiv:

• Infrastrukturmaßnahmen

• bauliche Entwicklung der Städte und Gemeinden

• staatliche soziale Wohnraumförderung

• Sicherung und Verbesserung der mittelständischen Wirtschaftsstruktur, vor allem über Finanzierungen 

für Existenzgründungen und -festigungen

• Umweltschutz-, Technologie- und Innovationsmaßnahmen

• Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft und im ländlichen Raum

• Maßnahmen sozialer, kultureller und wissenschaftlicher Art

• Bereitstellung von Risikokapital
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102/101-21000
Förderberatung & 
Kundenbetreuung

Dr. Jörg Hopfe

101/102-21600
Öffentliche Kunden

Bernd Kummerow

101/102-21500
Hausbanken- und 

Fördernehmerberatung
Ingrid Hentzschel

101-21510
Förderberatung 

Rheinland
N.N.

102-21520
Förderberatung

Westfalen
Felix Tenkmann

102/101-21602
Projekte Öffentliche Hand

Joachim Michelmann

101/102-21601
Kundenbetreuung

Öffentliche Kunden
Thomas Kull

101-21003
Business Management

Carsten Lerch

101-21501
EU- und Außen-

wirtschaftsförderung
Verena Würsig

101-21502
Finanzierungs-

begleitung
Bettina Paas

102-21004
Strategische 

Kundenprojekte

Robert Bruning

Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss

Betreuung der Öffentlichen Kunden bei der NRW.BANK
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• Beratung von Kommunen und kommunalen Gesellschaften in Förder- und 
Finanzierungsfragen. 
(u.a. auch Einbindung von KfW-Fördermittel für Projekte in NRW).

• Zentraler Ansprechpartner 

 für alle öffentlichen Kunden.

 für alle Unternehmen im mehrheitlich öffentlichen Besitz.

 für Investoren in die öffentliche Infrastruktur

• Positionierung im Zusammenhang mit Konsortialfinanzierungen.

• Begleitung von ressourcenorientierten Zukunftsthemen wie 
z. B. Erreichung der Klimaschutzziele.

• Partner im Breitband Consulting.

• Veranstaltungen als Plattform zur Diskussion aktueller kommunaler Themen (u.a. 
Kommunales Finanzmarktforum NRW, Stadtwerke in der Energiewende).

Kundenbetreuung für Öffentliche Kunden 

•Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss6



Beratungseinheit Projekte Öffentliche Hand

Beratung als Förderleistung

• Für die Kommunen in NRW kostenfrei 

• Neutral & unabhängig von Finanzierungsangeboten

Themenfelder 

• Förderaspekte

• Stadt & Quartiersentwicklung

• Kommunale Entwicklungspfade 

• Wirtschaftlichkeit

Leistungen als Sparringspartner der Kommune

• Initial-/ Erstberatung, Brainstorming, Strukturierung

• Workshops, Einzelgespräche, Projektarbeit

.
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Produktangebot der NRW.BANK für Kommunale Kunden
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• Förderprogramme

• Kommunaldarlehen

• Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

• Restrukturierungen bestehender Kommunaldarlehen

• Eingeschränkt: Wertpapiere und Schuldscheindarlehen

• Limitiertes Angebot an klassischen Derivaten zur Risikosteuerung

• Finanzberatung in Form des Kommunalen Finanz- und Zinsmanagements

• Angebote an Kommunale Kunden im Rahmen des Förderauftrags
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Beispielhafter Ablauf Finanzierungprozess bei einer Kommune
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Zuschuss-
förderung

•Nicht 
rückzahlbar

•Zuwendungen
•Zweckbindung
•EU-, Bundes-
und 
Landesmittel

Förder-
programme

•Zinsvergünstigte 
Kreditmittel

•Zweckbindung
•EU-, Bundes-
und 
Landesmittel

Kredit-
finanzierung

•Kommunalkredit
•Bilaterale 
Kredit-
vereinbarung 
zwischen 
Kommune und 
Bank

•Flexibel und frei 
gestaltbar

Kapitalmarkt

•Anleihen
•Schuldschein-
darlehen

•Banken als 
Vermittler

•Marktusancen
•Mindestgrößen

•Einstieg erfolgt über die Prüfung von Fördermöglichkeiten.

•Weiterer Finanzbedarf erfolgt über die Aufnahme von Kommunaldarlehen.

•Seit der Finanzmarktkrise nutzen Kommunen auch den Kapitalmarkt als Alternative.

•Neben einigen Anleihen nutzen Kommunen überwiegend Schuldscheindarlehen, die im 

Bankenmarkt oder bei institutionellen Investoren platziert werden.



Gesamtverschuldung der NRW-Kommunen
•1. Kommunale Verschuldung im Zeitverlauf

Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss

• signifikanter Anstieg der Gesamtverschuldung um 14,6 Mrd. € innerhalb von rd. 11 Jahren, 
davon deutlich überproportionaler Anstieg der Liquiditätskredite in diesem Zeitraum um 
18,5 Mrd. € auf 27,1 Mrd. €

 Der Kreditbedarf der NRW-Kommunen wird auch in den nächsten Jahren weiter steigen.

(Quelle: 2004-2008 aus Kommunalfinanzbericht Sept. 2009; 2009-2015 aus it.nrw)
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Marktentwicklungen Kommunalfinanzierungen

Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss

• Die Finanzierung von Kommunen war und ist von bilateralen Beziehungen zu Sparkassen 
und Banken geprägt. Ausgelöst durch die Finanzmarktkrise hat sich der Finanzierungsmarkt 
für Kommunen erheblich verändert.

• Wesentliche Veränderungen im Markt zur Finanzierung von Kommunen

 Totaler Rückzug und Einstellung des Kommunalgeschäfts (DEXIA)

 Deutliche Reduzierung des Geschäftsvolumens (auch einige Sparkassen)

 Rückzug auf das traditionelle Geschäftsgebiet (z.B. Landesbanken)

 Differenzierter Blick auf den kommunalen Kreditnehmer (WL-Bank, Privatbanken)

• Ergänzend zur Finanzmarktkrise hat die Einführung des Stärkungspakts den Markt 
beeinflusst.

• Insbesondere in den Jahren 2010 bis 2012 waren zum Jahresende spürbare 
Liquiditätseinschränkungen zu verzeichnen. 

• Kommunen konnten nicht mehr alle gewünschten Beträge in gewünschten Laufzeiten 
finanzieren.

• Wechsel vom Nachfrager- zum Anbietermarkt.
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Marktentwicklungen Kommunalfinanzierungen II

•Markt für Kommunalfinanzierungen - Finanzausschuß Rhein-Kreis-Neuss

• Der Gesamtmarkt zeigt sich in der jüngeren Vergangenheit (Jahre ab 2014/2015) spürbar 

entspannt.

• Es gibt jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Marktsegmenten für kurzfristigen 

Liquiditätskredite und für langlaufende Liquiditätskredite/Kommunaldarlehen

• Bereits seit längerer Zeit platzieren verschiedene Banken Überschussliquidität im Bereich 

von unterjährigen Liquiditätskrediten, insbesondere bei Laufzeiten bis zu drei Monaten 

• Und dies noch zu sehr attraktiven Zinssätzen!! Im unterjährigen Bereich ist der Zinssatz von 

0,00% die Zielgröße. Einige (ausländische) Banken bieten Liquiditätskredite über Makler 

mit einem Zinssatz von bis zu -10 bp an.

• Bei mittleren und längeren Laufzeiten lässt die Liquidität spürbar nach, insbesondere bei 

den sehr langen Liquiditätskrediten.
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Marktentwicklungen Kommunalfinanzierungen III
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• Durch die Veränderungen im Bankenmarkt haben Kommunen zunehmend versucht ihre 

Finanzierungsbasis zu verbreitern.

• Neben den Versuchen zur Gewinnung von weiteren direkten Geschäftsbeziehungen zu 

kreditgebenden Banken, steht derzeit bei einigen Kommunen die Nutzung von alternativen 

Finanzierungsinstrumenten im Fokus.

• Der Markt für kommunale Anleihen wurde durch die Städte Hannover (2009) und Essen 

(2010) wieder belebt. Seit 2014 haben NRW-Kommunen vier Gemeinschaftsanleihen mit 

einem Gesamtvolumen von EUR 1,375 Mrd. begeben. Weiterhin haben Städte wie 

Dortmund oder Bochum Anleihen begeben.

• Das Emissionsvolumen an kommunalen Schuldscheindarlehen (SSD) seit Ende 2012 dürfte 

deutlich oberhalb von EUR 1,5 Mrd. liegen.

• Investoren in kommunale Anleihen sind Sparkassen, Banken (Treasuries), aber auch 

Pensionskassen, Lebensversicherung, Investmentfonds.

13



Anleihen
• Bisherige Laufzeiten zwischen 4 und 10 Jahren
• Volumen: Mindestvolumen ab EUR 100 Mio.
• Bisherige Emittenten: 

4 Gemeinschaftsanleihen von NRW-Kommunen
(„NRW-Städteanleihe“; z.B. Bochum, Dortmund, Essen, Hagen, Herne, Remscheid, 
Solingen, Wuppertal)
Stadt Bochum: EUR 115 Mio., 10 Jahre
Stadt Dortmund: EUR 120 Mio., 6 Jahre

• Alle Anleihen waren endfällig (=Marktstandard) und dienten zur Refinanzierung von 
Liquiditätskrediten

• Zinsausstattung: etwa 0,10% - 0,15% höher als Bankkredit

Schuldscheindarlehen
• Grundsätzlich sind beliebige, gewünschte Laufzeiten darstellbar
• Volumen: Mindestvolumen ab EUR 5 – 10 Mio.
• Bisherige Emittenten: z.B. Bielefeld, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Wuppertal
• Finanzierungszweck: Liquiditätskredite
• In der Regel endfällig, Tilgungsstruktur kann zu Preiszuschlägen führen
• Zinsausstattung: je nach Laufzeit und Markt 0,05% - 0,15% höher als Bankkredit

Kapitalmarkt – Anleihen und Schuldscheindarlehen von NRW-Kommunen
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Kontakt

NRW.BANK

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz Düsseldorf Sitz Münster

Kavalleriestraße 22 Friedrichstraße 1

40213 Düsseldorf 48145 Münster

Vertreten durch den Vorstand

Klaus Neuhaus

Michael Stölting

Dietrich Suhlrie

Handelsregister:

HR A 15277 Amtsgericht Düsseldorf

HR A 5300 Amtsgericht Münster

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

DE 223501401

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin)

Bereich Förderberatung & Kundenbetreuung

Abteilung Öffentliche Kunden

Bernd Kummerow

Abteilungsleiter

 0211/ 91741 – 2160

Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Fax: 0211/ 91741-6218

Friedrichstraße 1
48145 Münster
Fax: 0251/ 91741-2666

Bereich Förderberatung & Kundenbetreuung

Kundenbetreuung Öffentliche Kunden

Stefan Schmitz

 0211/ 91741 – 7281

Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Fax: 0211/ 91741-6218

Friedrichstraße 1
48145 Münster
Fax: 0251/ 91741-2666
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Disclaimer

• Diese Präsentation zeigt zum Stichtag bestehende Fördermöglichkeiten überblicksartig auf. 

• Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit und 

zwischenzeitliche Änderungen wird keine Gewähr übernommen. 

• Die Präsentation erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der 

Fördermöglichkeiten und stellt die Merkmale/ Bedingungen der dargestellten Programme nur 

auszugsweise dar. 

• Ausführliche Informationen zu einzelnen Programmen finden Sie unter www.nrwbank.de bzw. 

auf den Internetseiten der jeweiligen Fördergeber.
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